
Wann gilt die Zollschuld  
als erloschen? 

1 SR 631.0.
2 Art. 68 ZG.
�� %RWVFKDIW�¾EHU�HLQ�QHXHV�=ROOJHVHW]�����������=LࢆHU���������
4 Art. 1 lit. c und ZG.
�� $UW�����0:67*ࢆ��
6 Art. 56 MWSTG i. V. m. Art. 69 ZG.
7 SR 632.10.
8 Urteil der Eidgenössischen Zollrekurskommission (ZRK) vom 18.3.1960, Entscheide ZRK 1959, S. 156.

Maximale Sicherung der Zollforderung  
zu Lasten der Liquidität des Zoll- 
schuldners
Sachverhalte, für welche die Zollforderun-
gen entstehen, sind im Zollgesetz geregelt. 
.HQQHQ�6LH�DXFK�GLH�%HUHLFKH��LQ�GHQHQ�GLH�
=ROOIRUGHUXQJHQ�QLFKW�PHKU�H[LVWHQW�VLQG"�,VW�
GLH�=ROOVFKXOG�QXU�GXUFK�GLH�%H]DKOXQJ�DE-
JHJROWHQ"�:HOFKH�6LFKHUXQJVPDVVQDKPHQ�
KDW�GLH�=ROOYHUZDOWXQJ"
Vorab als Grundsatz:
'LH�=ROOVFKXOG�LVW�GLH�9HUSࢊLFKWXQJ��GLH�YRQ�
der EZV zu veranlagenden Zollabgaben zu 
bezahlen (Art. 68 ZG).
%HLQKDOWHW�GLH�=DKOXQJVYHUSࢊLFKWXQJ�GHV�
=ROOVFKXOGQHUV�GLH�%H]DKOXQJ�GHU�=ROODE� 
JDEHQ"

1 Was ist die Zollforderung und  
ZLH�GHࢉQLHUW�VLFK�GHUHQ�8PIDQJ"

Die Zollforderung hat im ZG1�NHLQH�/HJDO-
GHࢉQLWLRQ��'DV�=*�GHࢉQLHUW�OHGLJOLFK�GHQ�%H-
JULࢆ�GHU�Zollschuld. Die Zollschuld ist eine 

9HUSࢊLFKWXQJ��GLH�YRQ�GHU�(LGJHQ¸VVLVFKHQ�
Zollverwaltung («EZV») zu veranlagenden 
Zollabgaben zu bezahlen2��'HU�%HJULࢆ�ȓ=ROO-
forderung› wird im ZG, wo es um die Rege-
lung der Zollschuld geht, gar nicht erwähnt. 
Der Grund liegt darin, dass die Zollforde-
rung nicht nur die Zollschuld, sondern 
auch weitere Forderungen (Gebühren, 
Kosten, Zinsen) beinhalten kann3.
Das ZG regelt die Erhebung der Abgaben 
nach nichtzollrechtlichen Bundesgeset-
zen��]��%��0HKUZHUWVWHXHUJHVHW]��m0:67*}���
soweit die Erhebung der EZV obliegt4. Für 
GHQ�%H]XJ�GHU�(LQIXKUVWHXHU�LVW�GLH�(=9�]X-
ständig5. Die Einfuhrsteuerschuld entsteht 
zur gleichen Zeit wie die Zollschuld6.
Alle Waren, die ins Zollgebiet Schweiz ein-
geführt oder aus dem Zollgebiet der Schweiz 
DXVJHI¾KUW�ZHUGHQ��VLQG�]ROOSࢊLFKWLJ��G��K���
I¾U�VLH�LVW�GLH�=ROOSࢊLFKW�]X�HUI¾OOHQ��'HU�%H-
JULࢆ�GHU�DOOJHPHLQHQ�=ROOSࢊLFKW�ZLUG�LQ�$UW����
des Zolltarifgesetzes («ZTG»)7umschrieben. 
Er wird auch von der Rechtsprechung aner-
NDQQW��m,P�VFKZHL]HULVFKHQ�=ROOUHFKW��$UW����
ZTG) gilt der Grundsatz der allgemeinen Zoll-
SࢊLFKW��'DQDFK�O¦VVW�MHGH�:DUHQHLQIXKU�HLQH�
Zollforderung entstehen, es sei denn, Gesetz 
oder Staatsvertrag begründen ausdrücklich 
eine Ausnahme8.» Die Einfuhr ist ein Realakt, 
eine rein faktisch wirkende Rechtshand-
lung, welche eine Rechtsfolge – dass Waren 

1 Was ist die Zollforderung und wie 
GHࢉQLHUW�VLFK�GHUHQ�8PIDQJ"

2 In welchen Fällen gilt die 
�=ROOVFKXOG�LP�=*�DOV�HUORVFKHQ"
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 Zollschuldner wissen muss
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in den zollrechtlich freien Verkehr überführt und 
durch den Realakt mithin zu inländischen Waren wer-
den – unabhängig vom Willen des Handelnden her-
vorruft. Selbst auf die Eigentumsverhältnisse kommt 
es nicht an. Auch ein Dieb kann Ware einführen9.

Beispiel
'LH�=¾UFKHU�/LFLQLXV�/XFXOOXV�$*� LPSRUWLHUW�DP�
15. Januar 2013 Kirschen aus Giresun (Türkei) in die 
Schweiz. Die Waren werden direkt aus der Türkei 
in die Schweiz geliefert. Die importierten Waren 
VLQG�]ROOSࢊLFKWLJ��'LH�/LFLQLXV�/XFXOOXV�$*�VFKXOGHW�
die Zollabgaben, welche der EZV zu bezahlen sind.

2 In welchen Fällen gilt die Zollschuld im ZG 
DOV�HUORVFKHQ"

Das ZG widmet dem Erlöschen der Zollschuld kein 
VHSDUDWHV�.DSLWHO��MHGRFKࢉ�QGHQ�VLFK�IROJHQGH�8QWHU-
gangsgründe der Zollschuld im Gesetz: Der Unter-
JDQJ�GHU�9HUSࢊLFKWXQJ��GLH�YRQ�GHU�=ROOYHUZDOWXQJ�
zu veranlagenden Zollabgaben zu bezahlen, hat das 
Erlöschen der Zollschuld zur Folge und führt – bei bis 
zu diesem Zeitpunkt nicht erfolgter Zahlung – dazu, 
dass die Schuld auch vollstreckungsrechtlich nicht 
mehr durchgesetzt werden kann10.
Verjährung��1DFK�GHQ�DOOJHPHLQHQ�*UXQGV¦W]HQ�
�$UWࢆ�������=*��YHUM¦KUW�GLH�=ROOVFKXOG�fünf Jahre 
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem sie fällig 
geworden ist11. Die Zollschuld verjährt in jedem Fall 
fünfzehn Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in 
dem sie entstanden ist (absolute Verjährungsfrist). 

9 Art. 26, Art. 70 ZG.
10� $UW�����XQG���D�6FK.*��%(86&+�LQ��.RFKHU�&ODYDGHWVFKHU��+UVJ����6W¦PSࢊLV�+DQGNRPPHQWDU��=ROOJHVHW]��%HUQ��������9RUEHP��]X�$UW����ȁ����5]����
11 Vergleich mit der EU (UZK, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0952&from=DE</) nach Art. 103 UZK dürfen verjährte Zollschulden 

nicht mehr mitgeteilt werden. Nach Art. 103 Abs. 1 UZK beträgt die Verjährungsfrist drei Jahre (Grundsatz). Sie beginnt nach dem Tag des Entstehens der Zollschuld 
und berechnet sich gemäss Art. 55 Abs. 2 UZK nach der FristenVO. Bei strafbaren Handlungen verlängert sich die Frist gemäss Art. 103 Abs. 2 UZK auf höchstens 
zehn Jahre.

12 Art. 75 Abs. 4 ZG, Art. 11 und 12 VStrR (SR 313.0). Die Verjährung wird in diesem Beitrag nicht näher analysiert. Dieser Beitrag zeigt lediglich bestimmte Mechanis-
PHQ��*UXQGV¦W]H��DXI��GLH�]XP�(UO¸VFKHQ�GHU�=ROOVFKXOG��GHU�=DKOXQJVSࢊLFKW��I¾KUHQ�N¸QQHQ�

13 Vergleich mit der EU (UZK): Die Zollschuld wird mit der Bezahlung abgegolten (Art. 124 Abs. 1 lit. b UZK). Die Zahlung ist in bar oder mit jedem anderen Zahlungs-
mittel möglich, welches schuldbefreiende Wirkung hat (Art. 109 UZK).

14 Art. 51 Abs. 2 lit. b MWSTG über das ZAZ-Konto. Zentralisiertes Abrechnungsverfahren. Die Zollschuldner müssen die Zollschuld bezahlen oder, wenn dies von der 
EZV verlangt wird, sicherstellen (Art. 70 ZG).

15 SR 631.011.
16� %HWUHࢆHQG�=DKOXQJVIULVWHQ� ���7DJHV�5HJHOXQJ��VLHKH�SUDNWLVFKH�$XVI¾KUXQJHQ�GHU�(=9�XQWHU�KWWSV���ZZZ�H]Y�DGPLQ�FK�H]Y�GH�KRPH�LQIRUPDWLRQࢉ�UPHQ�� 

waren-anmelden/das-zollkonto-im-zentralisierten-abrechnungsverfahren-der-zollve/zahlungen-und-rechnungen.html. Die 5-Tages-Frist hat jedoch keine  gesetzliche 
Grundlage im ZG (Art. 69 ZG).

Vorbehalten bleiben längere Verjährungsfristen nach 
GHQ�%HVWLPPXQJHQ�GHV�%XQGHVJHVHW]HV�¾EHU�GDV�
Verwaltungsstrafrecht12.

Beispiel
6LQG�GLH�(LQIXKUHQ�YRQ�GHU�=¾UFKHU�/LFLQLXV�/XFXO-
lus AG verjährt (per 31. Dezember 2018), dürfen 
aus den Einfuhren resultierende Einfuhrabgaben 
nicht mehr veranlagt oder durchgesetzt werden.

Entrichtung des Abgabenbetrags (die Bezahlung): 
Die Zollschuld erlischt durch ihre Entrichtung. Die 
Zollschuld ist in amtlicher Währung (in CHF) und 
– wenn nicht anders bestimmt – in bar zu bezahlen 
(Art. 73 ZG). Die Zollschuld ist mit ihrer Entstehung 
fällig. Verfügungen über die Zollschuld (Veranla-
gungsverfügungen) sind sofort vollstreckbar; einer 
GDJHJHQ�HUKREHQHQ�%HVFKZHUGH�NRPPW�NHLQH�DXI-
schiebende Wirkung zu (Art. 72 ZG)13.

Beispiel
'LH�=ROOVFKXOGHQ�GHU�=¾UFKHU�/LFLQLXV�/XFXOOXV�$*�
sind grundsätzlich im Zeitpunkt der Entstehung 
(Veranlagung) in CHF sofort fällig, wenn nichts an-
deres bestimmt ist14. Die Zahlungsfristen können 
]��%��LP�5DKPHQ�GHV�=$=�9HUIDKUHQV�YHUVFKLHGHQ�
sein, je nachdem, ob es sich um Zollabgaben oder 
MWST-Abgaben handelt: Zollabgaben müssen ge-
mäss Art. 69 ZG i. V. m. Art. 15 ZV-EFD15 innert fünf 
Tagen16 beglichen werden. Für die MWST-Abga-
ben (Einfuhrsteuer) wird eine Zahlungsfrist von 
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���7DJHQ�JHZ¦KUW��VRIHUQ�GLH�%HGLQJXQJHQ�JH-
mäss Art. 56 Abs. 2 MWSTG erfüllt sind.

Erlass der Zollabgaben: Der Erlass von Zollabga-
ben17 bedeutet, dass die Zollverwaltung auf die Erhe-
bung von Zollabgaben einseitig durch hoheitliche 
Handlung verzichtet oder die erhobene Zollabga-
be ganz oder teilweise zurückerstattet. Der Erlass 
kann stets nur erfolgen, wenn die Veranlagung ab-
geschlossen ist und eine rechtskräftig festgesetzte 
Abgabe vorliegt. Für den Erlass muss ein fristgerecht 
eingereichtes Gesuch in schriftlicher Form gestellt 
werden. Das Erlassgesuch ist innerhalb eines Jahres 
nach dem Ausstellen der Veranlagungsverfügung 
bei der Zollstelle einzureichen, welche die Veran-
ODJXQJ�YRUJHQRPPHQ�KDW��%HL�9HUDQODJXQJHQ�PLW�
EHGLQJWHU�=DKOXQJVSࢊLFKW�EHWU¦JW�GLH�)ULVW�HLQ�-DKU�
vom Abschluss des gewählten Zollverfahrens an18.
Das ZG umschreibt die Erlassgründe in verschiede-
nen Fallgruppen wie folgt:
 – wenn im Gewahrsam der Zollverwaltung stehen-

de oder in ein Transitverfahren, ein Zolllagerver-
fahren, ein Verfahren der aktiven oder der passi-
ven Veredelung oder ein Verfahren der vorüber- 
gehenden Verwendung übergeführte Waren durch 
Zufall, durch höhere Gewalt oder mit amtlicher 
Einwilligung ganz oder teilweise vernichtet wer-
den (Zufall, höhere Gewalt und Vernichtung 
mit Einwilligung der Zollver waltung19). 

17 Art. 86 ZG.
18 Art. 86 Abs. 2 ZG.
19� (V�LVW�DQ]XPHUNHQ��GDVV�HLQH�¦KQOLFKH�5HJHOXQJ�LP�8=.�]Xࢉ�QGHQ�LVW��'LH�8PVW¦QGH�P¾VVHQ�DXI�LQ�GHU�1DWXU�GHU�:DUH�OLHJHQGHQ�*U¾QGHQ�EHUXKHQ��GXUFK�K¸KHUH�*H-

walt/Zufall veranlasst werden oder diese Umstände können mit der Zustimmung der Zollverwaltung herbeigeführt worden sein. Gemäss der Rechtsprechung des EuGH 
VLQG�XQWHU�K¸KHUHU�*HZDOW�XQJHZ¸KQOLFKH�XQG�XQYRUKHUVHKEDUH�(UHLJQLVVH�]X�YHUVWHKHQ��DXI�ZHOFKH�GLH�EHWURࢆHQH�3HUVRQ��:LUWVFKDIWVWHLOQHKPHU��DQPHOGHSࢊLFKWLJH�
3HUVRQ��NHLQHQ�(LQࢊXVV�KDWWH�XQG�GHUHQ�)ROJHQ�WURW]�$QZHQGXQJ�GHU�JHERWHQHQ�6RUJIDOW�QLFKW�K¦WWHQ�YHUPLHGHQ�ZHUGHQ�N¸QQHQ��8Q]XO¦QJOLFKH�$UEHLWVZHLVH��mSRRU�
performance») der Zollverwaltung kann ebenfalls nach vorstehender Entscheidung ein Fall höherer Gewalt sein. Die objektive Unmöglichkeit ist damit nicht erforderlich.

20� $UW�����=*ࢆ��
21 Die Vernichtung resp. Zerstörung oder Aufgabe zugunsten der Staatskasse sind im UZK ebenfalls geregelt (Art. 124 Abs. 1 lit. e UZK, Art. 197 UZK). Allerdings kann 

die Wirtschaftsbeteiligte die Waren auch im Rahmen einer ihr bewilligten aktiven Veredelung zerstören (Art. 5 Nr. 37 lit. c UZK). Sollten hierbei Reste übrigbleiben, 
VLQG�GLHVH�DOV�1LFKWXQLRQVZDUH�]X�TXDOLࢉ]LHUHQ�

22 Arbeitsfehler und Frist- oder Verfahrensversäumnisse sind keine aussergewöhnlichen Gründe. Ebenfalls, wenn das Beschwerdeverfahren nicht das gewünschte 
Ergebnis bringt. Siehe dazu den Entscheid des Bundesverwaltungsgerichtes A-1694/2006 vom 7.2.2007. Die Entscheidungskompetenz bei der Höhe des Erlasses 
liegt bei der Zollverwaltung (vgl. dazu das Urteil des Bundesgerichtes 2A.534/2005 vom 17.2.2006).

23 SR 313.0.
24 Der UZK spricht über einen Täuschungsversuch resp. über Nichtvorliegen eines Täuschungsversuchs. Siehe dazu Art. 124 Abs. 1 lit. h UZK. Weitere Details zum Erlöschen 

der Zollschuld in der EU unter https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Zoelle/Zollschuldentstehung/Erloeschen-der-Zollschuld/erloeschen-der-zollschuld.html.
25� 'HU�(UODVV�GHV�$EJDEHEHWUDJHV�KDW�GDV�(UO¸VFKHQ�GHU�=ROOVFKXOG�]XU�)ROJH�DXFK�LQ�GHU�(8��$UW������$EV����OLW��F�8=.���'HU�(UODVV�LVW�GLH�%HIUHLXQJ�YRQ�GHU�9HUSࢊLFKWXQJ�

zur Entrichtung eines noch nicht entrichteten Abgabenbetrages (Art. 5 Nr. 29 UZK, Abgabebetrag ist noch nicht bezahlt). Sind mehrere Personen zur Entrichtung 
GHV�$EJDEHQEHWUDJHV�YHUSࢊLFKWHW�XQG�ZHUGHQ�GLH�$EJDEHQ�HUODVVHQ��VR�HUOLVFKW�GLH�=ROOVFKXOG�QXU�I¾U�GLH�3HUVRQHQ��GHQHQ�GHU�(UODVV�JHZ¦KUW�ZLUG��$UW������$EV����
UZK, personelle Beschränkungen).

 – Hier muss unbedingt berücksichtigt werden, dass 
die Zollverwaltung in gewissen Fällen eine Sicher-
stellung der Zollforderung verlangt20.

 – wenn in den zollrechtlich freien Verkehr über-
geführte Waren auf amtliche Verfügung hin ganz 
oder teilweise vernichtet oder auf amtliche Ver-
fügung hin wieder ausgeführt werden (Vernich-
tung21 und Ausfuhr von Amtes wegen);

 – ZHQQ�HLQH�1DFKIRUGHUXQJ�PLW�5¾FNVLFKW�DXI�EH-
sondere Verhältnisse die Zollschuldnerin oder 
den Zollschuldner unverhältnismässig belasten 
würde (unverhältnismässige Belastung);

 – LQ� DQGHUHQ� )¦OOHQ� �$XࢆDQJWDWEHVWDQG��� ZHQQ�
DXVVHUJHZ¸KQOLFKH�*U¾QGH��GLH�QLFKW�GLH�%HPHV-
VXQJ�GHU�=ROODEJDEHQ�EHWUHࢆHQ��GLH�=DKOXQJ�DOV�
besondere Härte erscheinen liessen (ausserge-
wöhnliche Gründe22 und besondere Härte).

Die Zollverwaltung verzichtet auf Gesuch hin ganz 
oder teilweise auf die Einforderung von Leistungen 
nach Artikel 12 VStrR23 oder erstattet bereits begliche-
QH�/HLVWXQJHQ ganz oder teilweise zurück, wenn:
 – die Gesuchstellerin oder den Gesuchsteller kein 

Verschulden24�WULࢆW��und
 – GLH� /HLVWXQJ� EH]LHKXQJVZHLVH� GLH� 1LFKW�U¾FN�� 

erstattung:
 – die Gesuchstellerin oder den Gesuchsteller 

mit Rücksicht auf besondere Verhältnisse un-
verhältnismässig belasten würde, oder

 – als RࢆHQVLFKWOLFK�VWRVVHQG erscheint25.
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Beispiel
'LH�=¾UFKHU�/LFLQLXV�/XFXOOXV�$*�EHVWHOOW�HUQHXW�DP�
15. Januar 2020 Kirschen aus Giresun. Die Waren 
wurden direkt aus der Türkei in die Schweiz trans-
portiert. Die importierten Waren wären grund-
V¦W]OLFK�]ROOSࢊLFKWLJ��$XIJUXQG�GHV�2UNDQV�3HWUD�
wurden die Kirschen während des Transports 
komplett zerstört, weil sie beim Umladen weg-
gefegt wurden.

Ungültigkeit, Berichtigung und Rückzug der Zoll-
anmeldung: Die Zollforderung resp. die Zollschuld 
erlischt, wenn die Waren zu einem Zollverfahren 
angemeldet worden sind, welches die Zahlungsver-
SࢊLFKWXQJ��(QWULFKWXQJ�GHU�$EJDEHQ��HQWK¦OW�XQG�GLH�
Zollanmeldung berichtigt oder zurückgezogen wird. 
Wenn keine Zollanmeldung (mehr) vorliegt (Dekla-
UDWLRQVSࢊLFKW���ZLUG�GLH�GXUFK�GLH�$QQDKPH�GHU�=ROO-
anmeldung entstandene Abgabenschuld beseitigt.
'LH�DQPHOGHSࢊLFKWLJH�3HUVRQ�kann die angenom-
mene Zollanmeldung in der Schweiz berichtigen 
oder zurückziehen, solange die Waren noch gestellt 
sind und solange die Zollstelle:
 – nicht festgestellt hat, dass die Angaben in der 
=ROODQPHOGXQJ�RGHU�LQ�GHQ�%HJOHLWGRNXPHQWHQ�
unrichtig sind; oder

 – keine Beschau angeordnet hat.
1DFK�$UW�����=*�NDQQ�GLH�DQPHOGHSࢊLFKWLJH�3HUVRQ�
innerhalb von 30 Tagen ab dem Zeitpunkt, in dem die 
Waren den Gewahrsam der Zollverwaltung verlassen 
haben, bei der Zollstelle ein Gesuch um Änderung 
der Veranlagung einreichen. Gleichzeitig muss 
sie eine berichtigte Zollanmeldung einreichen.
Die Zollstelle gibt dem Gesuch statt, wenn die an-
PHOGHSࢊLFKWLJH�3HUVRQ�QDFKZHLVW, dass: a) die 
Waren irrtümlich zu dem in der Zollanmeldung 

26 Art. 39 Abs. 1 ZG, Art. 93 ZV.
27 Art. 25 Abs. 1 ZG, Art. 80 ZV.
28 Richtlinie der EZV 10-90 Provisorische Veranlagung, A38.
29 Art. 39 Abs. 4 ZG.
30 Zwangsmassnahme des VStrR.
31 Art. 83 ZG, Art. 212 Abs. 2 ZV.
32� ����F)���������ࢆ�����9,�����)*%
33� $UW��96ࢆ�����WU5��$UW�����$EV����OLW��DȁE�96WU5��(QWVFKHLG�GHV�%XQGHVVWUDIJHULFKWV�%.B%�������YRP�����������(������

genannten Zollverfahren angemeldet worden sind 
(falsches Zollverfahren gewählt) oder b) die Vor-
aussetzungen für die beantragte neue Veranla-
gung schon erfüllt waren, als die Zollanmeldung 
angenommen wurde, und die Waren seither nicht 
YHU¦QGHUW�ZRUGHQ�VLQG��]��%��$XVIXKU��=ROOODJHU�HWF���

Beispiel
'LH�=¾UFKHU�/LFLQLXV�/XFXOOXV�$*�EHVWHOOW�DP����)H-
bruar 2020 Kirschen aus Giresun in der Türkei. Die 
Waren werden direkt aus der Türkei in die Schweiz 
transportiert. Die Waren wären jedoch ohne Ver-
änderung grundsätzlich für den Weitertransport 
QDFK�,WDOLHQ�EHVWLPPW��NHLQH��EHUI¾KUXQJ�LQ�GHQ�
zollrechtlich freien Verkehr in der Schweiz, keine 
(LQIXKU���,Q�GLHVHP�)DOO�NDQQ�GLH�=ROOYHUZDOWXQJ�
eine provisorische Veranlagung vornehmen26, bis 
GLH�QRWZHQGLJHQ�%HJOHLWGRNXPHQWH27 vorliegen. 
Die Kirschen können gegen Sicherstellung der 
Zollabgaben zum höchsten Zollansatz freigegeben 
ZHUGHQ��GDPLW�GHU�(QGDEQHKPHU�LQ�,WDOLHQ�¾EHU�
seine Waren pünktlich verfügen kann. Können die 
HUIRUGHUOLFKHQ�%HJOHLWGRNXPHQWH�QLFKW�LQQHUKDOE�
der von der Zollverwaltung festgesetzten Frist 
QDFKJHUHLFKW�ZHUGHQ��]��%��ELV����)HEUXDU�������
XQG�YHUODQJW�GLH�DQPHOGHSࢊLFKWLJH�3HUVRQ��GLH�
=¾UFKHU�/LFLQLXV�/XFXOOXV�$*��NHLQH��QGHUXQJ��VR�
wird die provisorische Veranlagung28 GHࢉQLWLY29.

Beschlagnahme30, Einziehung und Verwertung: 
'LH�%HVFKODJQDKPH31�GLHQW�GHU�YRUO¦XࢉJHQ�6LFKH-
rung von Gegenständen, die unmittelbar oder 
mittelbar als Beweismittel dienen können resp. 
voraussichtlich der Einziehung unterliegen32. Es ist 
anzumerken, dass die Beschlagnahme nur vorläu-
�J33�LVW��'LH�%HVFKODJQDKPH�GDUI�DOV�SURYLVRULVFKHࢉ
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Massnahme dem Entscheid über die endgültige Ein-
ziehung nicht vorgreifen34.
Die Zollverwaltung macht das Zollpfandrecht 
durch Beschlagnahme geltend35. Als echte Si-
FKHUVWHOOXQJ�YRQ�=ROOIRUGHUXQJHQ�JHOWHQ��D��%DU-
hinterlage, b) Hinterlegung von Wertpapieren und 
c) Zollbürgschaft. Die echte Sicherstellung von Zoll-
forderungen verfolgt eine horizontale Zweckverbin-
dung. Sie ist das Mittel der Sicherung der Zollforde-
rungen, welche noch nicht fällig sind, deren Höhe 
unsicher ist und die noch nicht rechtskräftig sind36. 
Als unechte Sicherstellung der Zollforderung gilt das 
Zollpfandrecht resp. dessen Verwertung. Das Zoll-
pfandrecht resp. die Verwertung (von Gegenstän-
den, welche mit einem Zollpfand belastet sind) haben 
eine vertikale Zweckverbindung, nämlich als ver-
fahrensrechtliche Zwangsmittel. Durch die Ver-
wertung kommt es zum Erlöschen der Zollschuld 
(Rechtsfolge). Das Zollpfand kann nur verwertet 
werden, wenn kumulative Voraussetzungen erfüllt 
sind: das grundliegende Urteil ist vollstreckbar und 
die Zahlungsfrist ist ungenutzt abgelaufen.
Das Zollpfandrecht muss das Prinzip der Speziali-
tät berücksichtigen: Ein Zollpfandrecht kann nur 
auf bestimmten Waren resp. Sachen und nur für 
die auf der Ware zu entrichteten Zollabgaben 
beansprucht werden37. Damit kann das Zollpfand-
recht nicht für andere Ansprüche der Zollverwaltung 
dienen oder auf anderen Gegenständen des Zoll-
schuldners beansprucht werden. Die Zollverwaltung 
kann daher auch nicht mehr Sicherheit (kumulative 
Sicherstellung) verlangen, als es für die auf dem 
bestimmten (eingeführten) Gegenstand zu entrich-
tenden Zollabgaben notwendig ist.
-HGRFK�LVW�GLH�=ROOYHUZDOWXQJ�K¦XࢉJ�¾EHUVLFKHUW��(LQH�
Kumulation von Sicherstellungen und eine maximale 
Ausschöpfung der Sicherung von Zollabgaben bei 

34� ����F)���������ࢆ�����9,�����)*%
35 Art. 83 ZG.
36 Vgl. dazu MWST Art. 93 MWSTG.
37� 6LHKH�GD]X�&$'26&+�LQ��.RFKHU�&ODYDGHWVFKHU��+UVJ����6W¦PSࢊLV�+DQGNRPPHQWDU��=ROOJHVHW]��%HUQ��������$UW�����1���
38� )¾U�GLH�%HDQVSUXFKXQJ�HLQHU�=$=�.RQWR�(U¸ࢆQXQJ�ZHUGHQ�GLH�*HJHQVW¦QGH�QLFKW�HLQPDO�HLQ]HOQ�VSH]Lࢉ]LHUW�
39 Art. 56 Abs. 3 MWSTG. Formen der Sicherstellung für die MWST siehe Art. 93 Abs. 7 MWSTG. Ausländische Unternehmen müssen bei der Eintragung ins MWST-Re-

gister unter Umständen eine Sicherheit leisten (Art. 94 Abs. 2 MWSTG). In der Regel wird diese in bar geleistet oder durch Beibringen einer Bankgarantie bei einer 
LP�,QODQG�GRPL]LOLHUWHQ�%DQN��'LH�6LFKHUKHLW�EHWU¦JW�LQ�GHU�5HJHO����GHV�VWHXHUEDUHQ�,QODQGXPVDW]HV�RKQH�([SRUWH��PLQGHVWHQV�MHGRFK�&+)������ȁ�XQG�PD[LPDO�
&+)���������ȁ��'LH�(679�EHK¦OW�VLFK�LQ�EHVRQGHUHQ�)¦OOHQ�DQGHUH�%HUHFKQXQJVPHWKRGHQ�YRU�

40 Art. 67 MWSTG.

einer (behaupteten) Verletzung von nichtzollrecht-
lichen Erlassen bewirken eine wirtschaftslenkende 
Haltung. Wenn man ferner berücksichtigt, dass wei-
tere Sicherstellungen von der Zollverwaltung bei 
bedingter Entstehung einer Zollforderung (Art. 76 
=*�L��9��P��$UW������QXQJࢆ¸�RGHU�EHL�GHU�(U�9=��ࢆ�
von ZAZ-Konten verlangt werden38, führen diese 
Kumulationen von Sicherstellungen dazu, dass das 
,QWHUHVVH�GHU�=ROOYHUZDOWXQJ�¾EHUSURSRUWLRQDO� LQ�
den Vordergrund gestellt wird.
Echte Sicherstellungen von Zollforderungen wer-
den grundsätzlich für die allfällig geschuldete ge-
samte Zollforderung beansprucht. Für bestimmte 
Sicherstellungen können jedoch Erleichterungen 
gewährt werden39��ZLH�EHL�GHU�0:67�]XP�%HLVSLHO�
zu sehen ist, wenn dadurch der Steuereinzug nicht 
gefährdet wird. Die Sicherstellungen und Massnah-
men sind im ZG und im MWSTG nicht ausreichend 
PLWHLQDQGHU�DEJHVWLPPW��'LH�0:67�%HK¸UGH�YHU-
ODQJW�HEHQIDOOV�JHZLVVHࢉ�QDQ]LHOOH�6LFKHUXQJ�I¾U�
DOOI¦OOLJH�6WHXHUVFKXOGHQ��QLFKW�VSH]Lࢉ]LHUW��NHLQH�
6SH]LࢉNDWLRQ��

Beispiel
8P�GLH�=¾UFKHU�/LFLQLXV�/XFXOOXV�$*�EHVVHU�EH-
dienen zu können (Qualitätssicherung, Qualitäts-
¾EHUSU¾IXQJ��3UHLVJHVWDOWXQJ��3UHLV¾EHUZDFKXQJ�
etc.), entschied sich die türkische Giresun Anonim 
ğLUNHW (AG) aus Giresun, sich im MWST-Register 
in der Schweiz einzutragen. Giresun Anonim 
ğLUNHW�ZLUG�LKUH�HLJHQHQ�.LUVFKHQSURGXNWH�LQ�GLH�
Schweiz liefern, importieren und diese lokal an 
GLH�=¾UFKHU�/LFLQLXV�/XFXOOXV�$*� LQ�GHU�6FKZHL]�
verkaufen. Für die mehrwertsteuerliche Regist-
rierung der türkischen Gesellschaft (ohne Sitz in 
der Schweiz) verlangt die ESTV eine Sicherstel-
lungsleistung und eine Steuervertretung40. Die 
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Sicherstellung kann allerdings für weitere Zwecke 
verwendet werden (Verzug bei Zahlung41���(U¸ࢆQHW�
GLH�*LUHVXQ�$QRQLP�ğLUNHW�HLQ�=$=�.RQWR��PXVV�

41� $UW�����$EV����0:67*��$UW�����$EV����0:67*��$XFK�HLQ��EHUVFKXVV�DXV�GHU�6WHXHUDEUHFKQXQJ�]XJXQVWHQ�GHU�VWHXHUSࢊLFKWLJHQ�3HUVRQ�NDQQ�PLW�HLQHU�YRQ�GHU�(679�
geforderten Sicherstellungsleistung verrechnet werden.

die Unternehmung weitere Sicherheiten für die 
Zollforderungen (inkl. Einfuhrsteuer) gegenüber 
der Zollverwaltung stellen.

Sicherstellung von Zollforderungen (Grundsatz Art. 76 ZG) versus Zollpfandrecht (Art. 82 ZG)

Horizontale Zweckbindung 
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Zoll-
abgabe

Sicherstellung von 
Zollforderungen 
(Art. 76 ZG)

Arten der 
Sicherstellung

ZG ZV / 
ZV-EFD

horizontale 
Zweckbindung

Barhinterlage Art. 76 Art. 190, 
Art. 192-
194,
Art. 191, 
Art. 196

Mittel zur 
Sicherung von 
Zollforderungen, 
• welche noch

nicht fällig sind
• deren Höhe

unsicher sind
• welche noch

nicht rechts-
kräftig sind

Hinterlegung von 
Wertpapieren

Zollbürgschaft Art. 77-
80

Art. 197-
211
Art. 202 

Keine Sicherstellung 
von Zollforderungen�
(Zwangsmassnahmen, 
nemo�tenetur se ipsum�
accusare/Unschulds-
vermutung)��
gesetzliches 
Fahrnispfandrecht�
Vertikale 
Zweckbindung
(unechte Sicherstellung)

Zollpfandrecht resp. 
Zollpfand-Verwertung
zu beachten sind:
1) Spezialitätsprinzip;
2) Funktion als Mittel zur

Beweissicherung in
Verwaltungsverfahren

(Art. 212 Abs. 2 ZV)

Art. 82 ff�
Art. 87

Art. 212 
ZV/  
$UW�19 ff� 
=9�EFD

Zollpfand kann 
verwertet 
werden wenn:
• vollstreckbar
• Zahlungsfrist

unbenützt
abgelaufen ist
(kumulativ)

Bussen können 
keine 
Sicherstellung 
(aufgrund 
vertikaler 
Zielsetzung) 
ersetzen. 
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3 Konklusion und was der Zollschuldner 
 wissen muss

Die Einfuhr ist ein Realakt, eine rein faktisch wirkende 
Rechtshandlung, welche eine Rechtsfolge unabhän-
gig vom Willen des Handelnden hervorruft.
'DV�=*�GHࢉQLHUW�OHGLJOLFK�GHQ�%HJULࢆ�GHU�Zollschuld. 
'LH�=ROOVFKXOG�LVW�HLQH�9HUSࢊLFKWXQJ��GLH�YRQ�GHU�(=9�
zu veranlagenden Zollabgaben zu bezahlen. Der 
%HJULࢆ�ȓ=ROOIRUGHUXQJȔ�ZLUG� LP�=*��ZR�HV�XP�GLH�
Regelung der Zollschuld geht, gar nicht erwähnt. 
Der Grund liegt darin, dass die Zollforderung nicht 
nur die Zollschuld, sondern auch weitere Forde-
rungen��]��%��(LQIXKUVWHXHU��EHLQKDOWHQ�NDQQ��'DV�=*�
regelt die Erhebung der Abgaben nach nichtzoll-
rechtlichen Bundesgesetzen��]��%��0:67*���VRZHLW�
GLH�(UKHEXQJ�GHU�(=9�REOLHJW��)¾U�GHQ�%H]XJ�GHU�(LQ-
fuhrsteuer ist die EZV zuständig. Die Einfuhrsteuer-
schuld entsteht zur gleichen Zeit wie die Zollschuld.

Die Sicherstellung der Zollforderung (nach dem 
ZG) resp. Sicherstellung der MWST (nach dem 
MWSTG) sind in Zweckbestimmung und Umfang 
unterschiedlich. Die Zollschuld kann nicht nur durch 
%DUEH]DKOXQJ��%DUKLQWHUODJH��HUO¸VFKHQ��'LH�,QVWLWX-
te des Zollpfandrechts und die Zollpfand-Verwertung 
]HLJHQ�HLQPDO�PHKU�GLH�6WUHQJH�XQG�JHUDGH]X�%HKH-
mot-hafte Robustheit des ZG auf. Durch diese Stren-
JH� OHQNW�GDV�=*�GLH�/LTXLGLW¦W�GHV�=ROOVFKXOGQHUV��
=LHO�GHV�=*�XQG�GHU�3UD[LV�GHU�(=9�LVW�GLH�PD[LPDOH�
Sicherung der Zollforderung, wobei die Flexibilität 
und der wirtschaftsschonendere Umgang bei der 
MWST mit den Wirtschaftsakteuren ausgeklammert 
werden. Es wäre zu begrüssen, wenn im Rahmen 
der ZG-Revision die Strenge des ZG mit den (Zweck-)
%HVWLPPXQJHQ�GHU�QLFKW]ROOUHFKWOLFKHQ�(UODVVH�DE-
gestimmt würde. Warum mehr Sicherheitsbelastung 
YHUODQJHQ��DOV�QRWZHQGLJ�LVW"

Ihre gesamten Zoll- und Trade-Compliance-Prozesse 
YGNVYGKV�UKEJGTGT�WPF�GHƓ\KGPVGT�IGUVCNVGP

MIC ist der weltweit führende Anbieter für globale Zoll- 
und Trade-Compliance-Softwarelösungen mit mehr als 
700 Kunden in über 55 Ländern auf sechs Kontinenten. 

Mit nur einem Ansprechpartner zu Automatisierung und 
Kosteneinsparung! Wir sind Spezialisten für die maßge-
schneiderte Integration weltweiter Zoll- und Trade-Com-
pliance-Systeme – entsprechend individueller Unterneh-
mensstrukturen und unter Berücksichtigung regionaler 
wie nationaler Gesetzesanforderungen. Damit sichern wir 
die E!zienz bei operativen Zollprozessen und die Com-
pliance mit den gesetzlichen Rahmenbedingungen.

1 System, 1 Zoll- und Trade-Compliance-Datenbank,  
1 Benutzeroberfläche, 1 Wartungs- & Supportorganisation 
– weltweit. Alles aus einer Hand, mit einem Ansprech-
partner, als On-Premises- oder Software as a Service 
(SaaS)/Cloud Lösung.

Wir zeigen Ihnen praxiserprobte Lösungen, die in Sachen 
Funktionalität und Komfort keine Wünsche o"en lassen.

Interessiert? Kontaktieren Sie uns: 
MIC, Tel.: +43(0)732-778496, sales@mic-cust.com

www.mic-cust.com
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